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A. Landesverwaltungsamt 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates  

Hoheitsangelegenheiten, Gefahrenabwehr, Sport 
über Auslegungszeiten des externen Alarm- und  
Gefahrenabwehrplanes für den geschlossenen  
Chemiestandort Leuna in Abstimmung mit der 

InfraLeuna GmbH 
 
Auf der Grundlage der Verordnung zur Aufstellung exter-
ner Alarm- und Gefahrenabwehrpläne (AlGefPl-VO) vom 
04. Oktober 2001, Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Sachsen-Anhalt, Nummer 44, S. 400, zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 der Verordnung vom 18. Dezember 
2018, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sach-
sen-Anhalt, S. 443, 445 wird der Plan für die 
 

TOTAL Raffinerie Deutschland GmbH 
Betriebsbereich I 

Maienweg 1 
06237 Leuna 

 
in der Zeit vom 20. Januar bis 21. Februar 2020 im Rat-
haus (Sekretariat der Bürgermeisterin) der Stadt Leuna, 
Rathausstraße 1 in 06237 Leuna während der Sprechzei-
ten:  
 
Mo  9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 
Di  9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
Mi  9:00 - 12:00 Uhr 
Do  9:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 
Fr  9:00 - 12:00 Uhr  
 
öffentlich ausgelegt. In dieser Zeit können Bedenken oder 
Anregungen zu diesem Plan an Herrn Schröter vorge-
bracht werden. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des  
Referates Wirtschaft über die Ausschreibung 

bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) 
für den Kehrbezirk Salzlandkreis Nr. 01 

 
Für die Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
gerin oder bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger wird 
im Land Sachsen-Anhalt der Kehrbezirk Salzlandkreis 
Nr. 01 für eine Bestellung zum 01. Mai 2020 (Vergabeter-
min) ausgeschrieben. Der vollständige Ausschreibungs-
text kann ab dem 15.01.2020 unter www.bund.de sowie 
unter www.lvwa.sachsen-anhalt.de abgerufen werden. 

Ferner liegt der Ausschreibungstext bis zum Ablauf der Be-
werbungsfrist im Landesverwaltungsamt beim Referat 
Wirtschaft zu jedermanns Einsicht aus. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Februar 
2020 (Ausschlussfrist) an das 
 

Landesverwaltungsamt 
Referat Wirtschaft 

Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) 

 
---------- 

 
Öffentliche Bekanntmachung des  

Referates Wirtschaft über die Ausschreibung 
bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) 

für den Kehrbezirk Salzlandkreis Nr. 14 
 

Für die Tätigkeit als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
gerin oder bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger wird 
im Land Sachsen-Anhalt der Kehrbezirk Salzlandkreis 
Nr. 14 für eine Bestellung zum 01. April 2020 (Vergabe-
termin) ausgeschrieben. Der vollständige Ausschreibungs-
text kann ab dem 15.01.2020 unter www.bund.de sowie 
unter www.lvwa.sachsen-anhalt.de abgerufen werden. 
Ferner liegt der Ausschreibungstext bis zum Ablauf der Be-
werbungsfrist im Landesverwaltungsamt beim Referat 
Wirtschaft zu jedermanns Einsicht aus. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Februar 
2020 (Ausschlussfrist) an das 
 

Landesverwaltungsamt 
Referat Wirtschaft 

Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) 

 
---------- 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung über die 
Entscheidung zum Antrag der Landeshauptstadt 
Magdeburg, Eigenbetrieb, Städtischer Abfallwirt-
schaftsbetrieb in 39104 Magdeburg auf Erteilung  

einer Genehmigung nach § 4 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes zur Errichtung und zum 

Betrieb einer Anlage zur Lagerung von nicht  
gefährlichen und gefährlichen Abfällen sowie zur 



Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt Nr. 1 vom 15. Januar 2020 

3 

sonstigen Behandlung von nicht gefährlichen Abfäl-
len in 39128 Magdeburg (Silberbergweg),  

Landeshauptstadt Magdeburg 
 
Auf Antrag wird der Landeshauptstadt Magdeburg, Eigen-
betrieb, Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb in 39104 Mag-
deburg die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) zur Errichtung und zum Betrieb einer 
 

Anlage zur Lagerung von 270,2 t nicht gefährlichen 
und 51,77 t gefährlichen Abfällen sowie zur sonstigen 

Behandlung von 14,839 t/d nicht gefährlichen  
Abfällen, Ersetzung vorhandenes Anmeldegebäude 

durch 2-geschossiges Büro- und Sozialgebäude,  
Errichtung eines Schadstofflagergebäudes sowie 

Schaffung von Stellplätzen 
 
(Anlage nach Nr. 8.11.2.4, 8.12.1.1, 8.12.2 des Anhangs 1 
zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen - 4. BImSchV und Art. 10 der Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen - IE-Richtlinie) 
 
auf den Grundstücken in 39128 Magdeburg, 
 
Gemarkung: Magdeburg, 
Flur:  281, 
Flurstücke: 4/12; 53/5; 76/10; 4/14; 3/15; 53/6; 

76/11; 10106; 10104; 10102; 2/44; 
2/45; 3/11; 3/13 

 
durch das Landesverwaltungsamt erteilt. 
 
Die Genehmigung ist gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG mit Be-
dingungen und Auflagen zur Erfüllung der Genehmigungs-
voraussetzungen im Sinne des § 6 BImSchG verbunden 
und enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Mag-
deburg, Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg erhoben 
werden. 
 
Der Genehmigungsbescheid einschließlich der Begrün-
dung liegt in der Zeit vom 
 

16.01.2020 bis einschließlich 29.01.2020 
 
bei folgenden Behörden aus und kann zu den angegebe-
nen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
1. Landeshauptstadt Magdeburg 
 Umweltamt 
 Raum 725/727 
 Julius-Bremer-Straße 8-10 
 39104 Magdeburg 
 

Mo. von 07:30 bis 12:00 Uhr und  
von 13:00 bis 15:30 Uhr 

Di. von 07:30 bis 12:00 Uhr und  
von 13:00 bis 17:30 Uhr 

Mi. von 07:30 bis 12:00 Uhr und  
von 13:00 bis 15:30 Uhr 

Do von 07:30 bis 12:00 Uhr und  
von 13:00 bis 15:30 Uhr 

Fr. und vor 
gesetzlichen Feiertagen von 07:30 bis 12:00 Uhr 

 
 

2. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123  
 Dessauer Str. 70,  
 06118 Halle (Saale) 
  
 Mo. - Do.  von 08.00 bis 16.00 Uhr 
 Fr. und vor  

gesetzlichen Feiertagen von 08.00 bis 13.00 Uhr 
 
Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben, wird durch 
diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Vom Tage der 
öffentlichen Bekanntmachung an bis zum Ablauf der Kla-
gefrist können der Bescheid und seine Begründung von 
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schrift-
lich beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 
06112 Halle (Saale) angefordert werden. Die Übersen-
dung des Bescheides erfolgt formlos und setzt keine 
neuen Rechtsmittelfristen in Gang. Mit dem Ende der o. g. 
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, 
die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Gegen den hier bekanntgemachten Genehmigungsbe-
scheid kann innerhalb eines Monats nach Ende der Ausle-
gungsfrist Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg, 
Breiter Weg 203 - 206, 39104 Magdeburg erhoben wer-
den. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Einzelfallprüfung nach § 7 des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der  

Agrar-Genossenschaft ELBELAND eG in 39524 Klietz 
OT Scharlibbe auf Erteilung einer Genehmigung nach 

§ 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur  
wesentlichen Änderung einer Biogasanlage in  
39524 Klietz OT Scharlibbe, Landkreis Stendal 

 
Die Agrar-Genossenschaft ELBELAND eG in 39524 Klietz 
OT Scharlibbe beantragte mit Schreiben vom 22.05.2019 
beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Geneh-
migung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) für die wesentliche Änderung der  
 

Biogasananlage Scharlibbe 
mit einer Durchsatzkapazität von 48 t/d 

 
auf dem Grundstück in 39524 Klietz OT Scharlibbe, 
 
Gemarkung: Scharlibbe,   
Flur:  6,   
Flurstück: 122. 
 
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im 
Rahmen einer Vorprüfung nach § 9 UVPG festgestellt 
wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so 
dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist.  
 
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorha-
bens sowie der getroffenen Vorkehrungen ergeben sich 
folgende wesentliche Gründe für die Feststellung: 
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- Im Zusammenhang mit der Änderung der Biogasan-
lage sind folgende Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen vorgesehen: 
die Anlage wird so errichtet und betrieben, dass eine 
Freisetzung von umweltgefährdenden Stoffen durch 
anlagenspezifische Schutzvorkehrungen vermieden 
wird; die geplante Verringerung der gelagerten Menge 
an Grassilage führt zu einer geringfügigen Reduzie-
rung der Ammoniakemissionen; die Aufstellung des 
zusätzlichen BHKW in einem schallgedämmten Con-
tainer; die regelmäßige Wartung  der Anlagenausrüs-
tungen; Ersatzpflanzungen als Kompensation für die 
zusätzlichen Flächenversiegelungen; 

- Anhand einer Geruchsimmissionsprognose wurde 
nachgewiesen, dass an den zur Biogasanlage nächs-
ten Wohnhäusern (Ortslage Scharlibbe) nur irrelevante 
Geruchsimmissionen (Geruchsstundenhäufigkeiten 
bei 2 %) hervorgerufen werden. Geruchsbelästigun-
gen sind durch den Betrieb der geänderten Biogasan-
lage nicht zu erwarten. Unter Bezug auf die Nr. 3.3 der 
Geruchsimmissionsrichtlinie kann bei Einhaltung des 
Irrelevanzkriteriums die Geruchsvorbelastung durch 
die benachbarte Schweinezuchtanlage unberücksich-
tigt bleiben. 

- Anhand einer Schallimmissionsprognose wurde nach-
gewiesen, dass die im Bereich der nächsten Wohnbe-
bauung (Am Trübengraben 1) berechneten Beurtei-
lungspegel die Richtwerte der TA Lärm deutlich  
(> 10 dB(A)) unterschreiten werden. Auf der Grundlage 
der durchgeführten Untersuchungen konnte nachge-
wiesen werden, dass durch den Betrieb der geänder-
ten Biogasanlage keine Lärmbelästigungen im Bereich 
der nächsten Wohnbebauung hervorgerufen werden. 

- Aufgrund der auch für die neuen Gärrestlagerbehälter 
geltenden Sicherheitsmaßnahmen (technische und or-
ganisatorische Maßnahmen zum Brand- und Explosi-
onsschutz sowie Umsetzung der Anforderungen der 
TRAS 120 „Sicherheitstechnische Anforderungen an 
Biogasanlagen“) können auch bei sicherheitsrelevan-
ten Störungen der Anlage, Gefahren für das Leben und 
die Gesundheit der Menschen im Umfeld der Biogas-
anlage verhindert werden. Insgesamt wird einge-
schätzt, dass das Vorhaben keine erheblichen nachtei-
ligen Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, ins-
besondere die menschliche Gesundheit hervorrufen 
wird. 

- Anhand einer Prognose für Ammoniakimmissionen 
und Stickstoffdeposition wurde nachgewiesen, dass 
durch den Betrieb der geänderten Biogasanlage im 
Bereich des zur Biogasanlage nächsten FFH-Gebietes 
„Kamernscher See und Trübengraben“ nur irrelevante 
Stickstoffzusatzbelastungen (< 0,3 kg / ha * a) verur-
sacht werden. Erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf den Erhaltungszustand dieses FFH-Gebietes sind 
daher nicht zu erwarten. Erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf deutlich weiter entfernte FFH-Gebiete 
(FFH-Gebiet „Elbaue zwischen Sandau und Schön-
hausen“, „Binnendüne bei Scharlibbe“) sind ebenfalls 
nicht zu erwarten. Auf der Grundlage der Prognose für 
Ammoniakimmissionen und Stickstoffdeposition wurde 
ebenfalls nachgewiesen, dass sich durch den geplan-
ten Betrieb des zusätzlichen BHKWs an der bestehen-
den Emissionssituation der Biogasanlage nichts än-
dern wird, da beide BHKWs im Rahmen der Flexibili-
sierung der Biogasanlage nur über einen relativ kurzen 
Zeitraum gleichzeitig betrieben werden. Erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die im Umfeld der Bio-
gasanlage befindlichen geschützten Biotope (Alleen 

und Baumreihen, Hecken und Feldgehölze) sind daher 
nicht zu erwarten. 

- Unter Berücksichtigung der Vorbelastungssituation 
(Flächenversiegelungen durch vorhandene Anla-
genausrüstungen) am Anlagenstandort und aufgrund 
der geplanten naturschutzfachlichen Kompensations-
maßnahmen sind erhebliche nachteilige Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Boden und Fläche nicht zu er-
warten. 

- Der Umgang mit und die Lagerung von wassergefähr-
denden Stoffen (Motorenöl, Gärrest) erfolgen weiterhin 
entsprechend dem Stand der Technik und den wasser-
rechtlichen Anforderungen (Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen), so 
dass hierdurch keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Wasser hervorgerufen wer-
den. Die Dichtheit der neuen Gärrestbehälter wird 
durch ein Leckerkennungssystem überwacht. 

- Das von Dachflächen der Biogasanlage (u. a. Fermen-
ter, Gärrestlager, Technikgebäude) abfließende Nie-
derschlagswasser wird über die belebte Bodenzone 
am Anlagenstandort versickert. Es wird eingeschätzt, 
dass durch das Vorhaben keine erheblichen nachteili-
gen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser hervor-
gerufen werden. 

- Relevante Wirkfaktoren auf das Klima werden durch 
das Vorhaben nicht hervorgerufen, da sich die Emissi-
onen der Anlage nicht verändern werden und zusätzli-
che Flächenversiegelungen naturschutzfachlich aus-
geglichen werden. 

- Die Aufstellung der neuen Anlagenteile (insbesondere 
das neue Gärrestlager) erfolgt im Nahbereich der vor-
handenen Bauwerke der Biogasanlage, erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Land-
schaft sind somit nicht zu erwarten. Erhebliche nach-
teilige Auswirkungen auf die im Umfeld der Anlage vor-
handen Natura 2000-Gebiete und das Landschafts-
schutzgebiet „Untere Havel“ sind ebenfalls nicht zu er-
kennen. 

- Aufgrund der im Zusammenhang mit der Errichtung 
der bestehenden Biogasanlage durchgeführten Bauar-
beiten ist nicht zu erwarten, dass sich am Standort der 
Anlage Bodendenkmale befinden. Sollten dennoch im 
Rahmen der weiterhin geplanten Bauarbeiten Boden-
denkmale gefunden werden, sind die Anforderungen 
des Denkmalschutzgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt umzusetzen. 

- Als wichtige Wechselwirkungseffekte, die für die Aus-
wirkungen des Vorhabens eine Rolle spielen können, 
sind insbesondere Wirkungspfade über den Flächen-
verbrauch zu benennen, wie Bodenabtrag > Vegetati-
onsverlust > Beeinträchtigung / Verlust von Tierlebens-
räumen, Versiegelung durch das Fundament > Verlust 
von Bodenfunktionen > Einfluss auf den Wasserhaus-
halt, Errichtung von Baukörpern > Einfluss auf Land-
schaftsbild / Erholung > visuelle Störung / Beeinträch-
tigung der ästhetischen Wahrnehmung der Land-
schaft. Wichtige Wechselwirkungseffekte wurden be-
reits bei der Beschreibung der Auswirkungen zu den 
einzelnen Schutzgütern berücksichtigt, so dass eine 
weitere vertiefende Betrachtung nicht erforderlich ist. 
Die durch das Vorhaben beeinflussten Wirkungspfade 
innerhalb der einzelnen betrachteten Schutzgüter 
ergaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
auf das jeweilige Schutzgut. Für das Schutzgut Wech-
selwirkungen zwischen den Schutzgütern sind somit 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch 
das Vorhaben zu erwarten. 
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Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht 
die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschät-
zung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Ver-
fahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur darauf-
hin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob 
das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung über die 
Entscheidung zum Antrag der Wiese Umwelt Service 

GmbH in 07980 Berga/Elster auf Erteilung einer  
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Klärschlammtrocknungs- und Klärschlammverbren-
nungsanlage mit Phosphatdüngemittelherstellung in 

06259 Braunsbedra, Saalekreis 
 
Auf Antrag wird der Wiese Umwelt Service GmbH in 07980 
Berga/Elster die immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) zur Errichtung und zum Betrieb der 
 

Klärschlammtrocknungs- (319,92 t/d) und  
Klärschlammverbrennungsanlage (3,92 t/h) mit  

Phosphatdüngemittelherstellung (62,88 t/d) 
 
(Anlage nach Nr. 8.12.2, 8.10.2.1, 8.1.1.3 und 8.8.2.1 des 
Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen - 4. BImSchV) 
 
auf den Grundstücken in 06217 Merseburg und 

06259 Braunsbedra, 
 
Gemarkung:  Beuna, 
Flur:  2, 
Flurstück: 27 (teilweise) und 86 (teilweise), 
Flur:  3, 
Flurstück: 947 und 292/125, 
 
Gemarkung:  Frankleben, 
Flur:  3, 
Flurstück: 301, 304, 307 und 7/2 
 
durch das Landesverwaltungsamt erteilt. 
 
Die Genehmigung ist gemäß § 12 Abs. 1 BImSchG mit Be-
dingungen und Auflagen zur Erfüllung der Genehmigungs-
voraussetzungen im Sinne des § 6 BImSchG verbunden 
und enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Halle 
(Justizzentrum Halle, Thüringer Straße 16, 06112 Halle 
(Saale)) erhoben werden.  
 
Der Genehmigungsbescheid einschließlich der Begrün-
dung liegt in der Zeit vom 
 

16.01.2020 bis einschließlich 29.01.2020 
 
bei folgenden Behörden aus und kann zu den angegebe-
nen Werktagen und Zeiten eingesehen werden: 
 
 

1. Stadtverwaltung Braunsbedra 
Bauamt 
Zimmer 204 
Markt 1 
06242 Braunsbedra 

 
Mo. von 08:00 bis 12:00 Uhr und  

von 13:00 bis 15:00 Uhr 
Di. von 08:00 bis 12:00 Uhr und  

von 13:00 bis 18:00 Uhr 
Mi. von 08:00 bis 12:00 Uhr und  

von 13:00 bis 15:00 Uhr 
Do von 08:00 bis 12:00 Uhr und  

von 13:00 bis 15:00 Uhr 
Fr. von 08:00 bis 12:00 Uhr 

 
2. Stadtverwaltung Merseburg 

Stadtentwicklungsamt 
Lauchstädter Straße 10 
06217 Merseburg 

 
Mo. von 08:00 bis 12:00 Uhr und  

von 13:30 bis 15:30 Uhr 
Di. von 08:00 bis 12:00 Uhr und  

von 13:30 bis 18:00 Uhr 
Mi. von 08:00 bis 12:00 Uhr und  

von 13:30 bis 15:30 Uhr 
Do von 08:00 bis 12:00 Uhr und  

von 13:30 bis 15:30 Uhr 
Fr. von 08:00 bis 12:00 Uhr 

 
3. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
 Raum A 123 
 Dessauer Str. 70,  
 06118 Halle (Saale) 
 
 Mo. - Do. von 08:00 bis 16:00 Uhr 
 Fr. und vor  
 gesetzlichen Feiertagen von 08:00 bis 13:00 Uhr 
 
Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben, wird durch 
diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Vom Tage der 
öffentlichen Bekanntmachung an bis zum Ablauf der Kla-
gefrist können der Bescheid und seine Begründung von 
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schrift-
lich beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 
06112 Halle (Saale) angefordert werden. Die Übersen-
dung des Bescheides erfolgt formlos und setzt keine 
neuen Rechtsmittelfristen in Gang. Mit dem Ende der o. g. 
Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, 
die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Gegen den hier bekanntgemachten Genehmigungsbe-
scheid kann innerhalb eines Monats nach Ende der Ausle-
gungsfrist Klage beim Verwaltungsgericht Halle (Justiz-
zentrum Halle, Thüringer Straße 16, 06112 Halle (Saale)) 
erhoben werden.  
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Vorprüfung nach § 9 des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der  

energielenker Biomethan Drei GmbH in  
48155 Münster auf Erteilung einer Genehmigung 
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nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
zur wesentlichen Änderung einer Anlage zur Behand-
lung von Gülle durch anaerobe Vergärung mit einer 

Verbrennungsmotoranlage und einer Anlage zur  
Lagerung von Biogas in 39606 Arendsee, OT Kleinau, 

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel 
 
Die energielenker Biomethan Drei GmbH in 48155 Müns-
ter beantragte mit Schreiben vom 16.08.2018 beim Lan-
desverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung 
nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) für die wesentliche Änderung der 
 

Anlage zur Behandlung von Gülle durch anaerobe 
Vergärung mit einer 

Durchsatzkapazität von 36,98 t/d,  
einer Verbrennungsmotoranlage mit einer  

Feuerungswärmeleistung von 1360 kW 
und einer Anlage zur Lagerung von 3,56 t Biogas 

hier: Errichtung einer zweiten Verbrennungsmotoran-
lage als Flex BHKW mit einer  

Feuerungswärmeleistung von 2834 kW,  
eines Materialcontainers, 

eines Sanitärcontainers, eines Pufferspeichers, eines 
Trafo sowie drei Gasspeicherdächer auf dem  

Fermenter und den zwei Gärrestlagern zur Erhöhung 
der Lagerkapazität auf 5,64 t Biogas 

 
auf dem Grundstück in 39606 Arendsee, OT Kleinau,  
 
Gemarkung:  Kleinau, 
Flur:  4,  
Flurstück: 307, 310, 313 und 815/126. 
 
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im 
Rahmen einer Vorprüfung nach § 9 UVPG festgestellt 
wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so 
dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist.  
  
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorha-
bens sowie der getroffenen Vorkehrungen ergeben sich 
folgende wesentliche Gründe für die Feststellung: 
- Wegen der relativ großen Entfernung von ca. 3,2 km 

sind keine relevanten vorhabenbedingten Wirkungen 
auf das Flächennaturdenkmal „Bruchwald bei Kleinau“ 
zu erwarten. 

- Das nächstgelegene Überschwemmungsgebiet 
HQ100 („Zehrengraben 2“) ist ca. 2,5 km und das 
nächstgelegene Wasserschutzgebiet (WSG „Boock 
Wasserwerk Einwinkel“) ist ca. ca. 5 km vom Vorha-
benstandort entfernt. Aufgrund der Entfernung zum 
Vorhaben ist keine Betroffenheit der genannten Ge-
biete abzuleiten. 

- Mit dem Vorhaben sind keine Wirkungen verbunden, 
die eine Betroffenheit des 7 km entfernten Grundzent-
rums Arendsee auslösen könnten. 

- Für den Vorhabenbereich ist keine besondere denk-
malpflegerische/archäologische Bedeutung ableitbar 
und somit ist diesbezüglich keine Betroffenheit gege-
ben. 

- Die nächstgelegenen geschützten Biotope sind mit ≥ 1 
km relativ weit vom Vorhaben entfernt. Somit ist eine 
direkte Inanspruchnahme von Flächen der betreffen-
den Biotope auszuschließen.  
Gleichfalls sind keine relevanten Beeinträchtigungen 
durch indirekte Wirkungen des Vorhabens (Schall- und 

Schadstoffimmissionen, Gerüche etc.) auf die ge-
schützten Biotope bzw. die hier siedelnden Arten zu er-
warten. 
Durch die Einhausung des BHKW (Container) wird die 
Ausbreitung von Schall-, Schadstoff- und Ge-
ruchsemissionen reduziert, zudem befinden sich die 
geschützten Biotope weit außerhalb des Wirkkorridors. 

 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht 
die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschät-
zung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Ver-
fahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur darauf-
hin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob 
das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntgabe des Referates  
Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  

Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur  
Einzelfallprüfung nach § 9 des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der  
ArcelorMittal Construction Deutschland GmbH, 

 Münchener Straße 2, 06796 Sandersdorf-Brehna auf 
Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen  
Änderung einer Anlage zur Produktion von PUR-

Sandwichelementen in Sandersdorf-Brehna,  
Landkreis Anhalt-Bitterfeld 

 
Die ArcelorMittal Construction Deutschland GmbH, in 
06796 Sandersdorf-Brehna, Münchener Straße 2, bean-
tragte mit Schreiben vom 02.08.2019 (Posteingang am 
06.08.2019) beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
die Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) für die die wesentliche Ände-
rung der 
 
Anlage zur Produktion von PUR-Sandwichelementen; 
hier:  Erhöhung der Produktionsleistung von 2500 

kg/h auf 5000 kg/h durch den Einbau einer 
zweiten baugleichen Anlage 

 
auf dem Grundstück in 06792 Sandersdorf-Brehna,  
 
Gemarkung: Brehna,   
Flur:  2,    
Flurstücke: 39/11. 
 
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im 
Rahmen einer Vorprüfung nach § 9 UVPG festgestellt 
wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so 
dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist.  
 
Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorha-
bens sowie der getroffenen Vorkehrungen ergeben sich 
folgende wesentliche Gründe für die Feststellung: 
- Das dem Vorhaben nächstgelegene Landschafts-

schutzgebiet liegt ca. 3,9 km südwestlich (LSG 
„Porphyrkuppenlandschaft bei Landsberg“). Aufgrund 
der relativ großen Entfernung besteht keine Betroffen-
heit. 

- Das Flächennaturdenkmal „Quetzer Berg“ befindet 
sich ca. 3,7 km nordwestlich des Vorhabens (es soll 
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künftig in das geplante NSG „Quetzer Berg“ integriert 
werden). Wegen der relativ großen Entfernung besteht 
keine Betroffenheit. 

- Die dem Vorhaben nächstgelegenen gesetzlich ge-
schützten Biotope befinden sich ca. 2,1 km nördlich 
(Eichen-Hainbuchen-Restgehölz südlich von Beyers-
dorf) bzw. ca. 2,9 km westlich (Gehölzreihe am Streng-
bach südlich Schwerz). Wegen der relativ großen Ent-
fernung besteht keine Betroffenheit. 

- Das nächstgelegene Überschwemmungsgebiet 
HQ100 (Strengbach) befindet sich ca. 2,9 km westlich 
des Vorhabenstandorts. Diesbezüglich besteht keine 
Betroffenheit. Auch die sonstigen wasserrechtlichen 
Schutzgebiete liegen weit außerhalb des Wirkraums 
(Abstand zum WSG „Hohenturm“, ca. 7,5 km). 

- Ca. 3,5 km südwestlich des Anlagenstandorts befindet 
sich die Stadt Landsberg, welche als Grundzentrum ei-
nen Zentralen Ort im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG 
darstellt. Mit dem Vorhaben sind keine Wirkungen ver-
bunden, die eine Betroffenheit des relativ weit entfern-
ten Grundzentrums auslösen könnten. 

- Für den Vorhabenbereich bestehen keine Hinweise 
auf das Vorhandensein archäologischer Kulturdenk-
male. Zudem sind mit dem Vorhaben keine Eingriffe in 
den Boden vorgesehen (die geplante Halle wird im Be-
reich einer bereits im Bestand befestigten Verkehrsflä-
che auf dem Betriebsgelände der Vorhabenträgerin er-
richtet). 

- Auch ein Vorkommen von Baudenkmalen im näheren 
Umfeld der Anlage ist nicht bekannt und aufgrund der 
Lage innerhalb eines ausgewiesenen Gewerbegebie-
tes gleichfalls nicht zu erwarten. 

 
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht 
die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die Einschät-
zung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Ver-
fahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur darauf-
hin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben des § 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob 
das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
 

---------- 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Referates Wasser 

über die vorgesehene Festsetzung des  
Überschwemmungsgebietes Uchte von der Mündung 
in die Biese (km 0+187) bis Uchtspringe (km 53+607) 

 
Entsprechend § 76 Abs. 4 Gesetz zur Ordnung des Was-
serhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), in Verbin-
dung mit § 99 Abs. 2 Wassergesetz für das Land Sachsen-
Anhalt (WG LSA) wird hiermit bekannt gegeben, dass vor 
der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes Uchte 
der Verordnungsentwurf bei der Wasserbehörde für die 
Dauer von einem Monat zur Einsicht ausliegt.  
Zum Entwurf der Verordnung kann sich bis zu zwei Wo-
chen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Wasserbehörde geäußert werden. 
 
Auslegungszeitraum:  

 
20.01.2020 bis einschließlich 21.02.2020 

 
Auslegungsort:  

 
Landesverwaltungsamt  

 Obere Wasserbehörde 
Dessauer Str. 70 

 

 Zimmer 200 
 06118 Halle (Saale) 

 
 Mo. – Do. von 09:00 bis 12:00 Uhr und  

von 13:00 bis 15:00 Uhr 
Fr. und vor  
gesetzlichen Feiertagen von 09:00 bis 12:00 Uhr. 

 
Zeitgleich werden der Verordnungsentwurf (PDF-Datei) 
sowie die Grenzen der Überschwemmungsgebiete auf der 
Internetseite des Landesverwaltungsamtes 
(http://www.lvwa.sachsen-anhalt.de/service/ueber-
schwemmungsgebiete/) in einem Geoinformationssystem 
(GIS) zur Ansicht bereitgestellt. 
 
Das Kartenmaterial zur Bekanntmachung befindet 
sich im Anlagenteil dieses Amtsblattes. 
 
 

D. Sonstige Dienststellen 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Landesamtes für 
Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt,  
Dezernat 33 – Besondere Verfahrensarten 

Allgemeine Vorprüfung gemäß § 9 Abs. 1 und 4  
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) für die beabsichtigte Erweiterung des  

Abbaufeldes VII des Kiessandtagebaus Prießnitz 
 
Die Mitteldeutsche Hartstein- Kies- und Mischwerke 
GmbH (MKW), legte mit Schreiben vom 01.10.2019 beim 
Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 
(LAGB) eine Unterlage zur allgemeinen Vorprüfung für die 
beabsichtigte Planergänzung/-änderung zum Rahmenbe-
triebsplan für das planfestgestellte Vorhaben Kiessandta-
gebau Prießnitz vor. 
Das LAGB führte hierzu die allgemeine Vorprüfung zur 
Feststellung der UVP-Pflicht gemäß § 9 Abs. 1 u. 4 i. V. m. 
§ 7 UVPG für die geplante Flächenerweiterung zum Vor-
haben durch. Hierbei wurde das geplante Vorhaben an-
hand der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien ei-
ner Überprüfung unterzogen. 
Die MKW ist Inhaberin des Bergwerkseigentums Prießnitz, 
Bergbauberechtigung Nr. III-A-f-2/90/270 und der Bewilli-
gung Prießnitz-Ost, Bergbauberechtigung Nr. II-B-f-
134/94-4836 zur Gewinnung des bergfreien Bodenschat-
zes „Kiese und Kiessande zur Herstellung von Betonzu-
schlagstoffen“. Der Bestand des Bergwerkseigentums ist 
unbefristet. Die Bewilligung ist bis einschließlich 
31.01.2025 befristet. Das Bergwerksfeld Prießnitz hat eine 
Größe von 64,84 ha und das Bewilligungsfeld Prießnitz-
Ost eine Größe von 44,87 ha. 
Für dieses Vorhaben wurde der Rahmenbetriebsplan vom 
27.06.2007 vorgelegt und für dessen Zulassung ein berg-
rechtliches Planfeststellungsverfahren mit integrierter Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Das Verfahren 
wurde mit Planfeststellungsbeschluss vom 06.07.2009 ab-
geschlossen. Die Gültigkeitsdauer des Planfeststellungs-
beschlusses einschließlich eines Wiedernutzbarma-
chungszeitraumes von maximal 5 Jahren ist bis zum 
31.12.2029 befristet und beinhaltet eine Abbaufläche von 
34,2 ha auf sieben Kiesabbaufeldern (KAF I bis VII). Nach 
Abschluss des Abbaus in der ca. 3,2 ha großen Erweite-
rungsfläche des KAF VI (KAF „Prießnitz-Süd“) soll der Ab-
bau im KAF VII weitergeführt werden. Danach soll der Ab-
bau in einer östlich an das KAF VII anschließenden, ca. 3,2 
ha großen Erweiterungsfläche des KAF VII weitergeführt 
werden.  Für die Zulassung der Erweiterung des KAF VII 
ist eine Planergänzung notwendig.  
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Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und § 7 UVPG ergab die 
Prüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht bei Änderung 
und Erweiterung UVP-pflichtiger Vorhaben, dass das Vor-
haben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen haben kann. Aus diesem Grund bedarf das Vorhaben 
keiner Umweltverträglichkeitsprüfung. 
Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar. Da sie auf einer allgemeinen 
Vorprüfung nach § 7 UVPG beruht, ist die Einschätzung 
der Behörde in einem gerichtlichen Verfahren betreffend 
die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur 
darauf zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den 
Vorgaben von § 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob 
das Ergebnis nachvollziehbar ist. 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde liegen, 
können im LAGB, Dezernat 33 – Besondere Verfahrens-
arten, Köthener Straße 38 in 06118 Halle/Saale als der zu-
ständigen Genehmigungsbehörde eingesehen werden. 
Die Bekanntmachung ist auf der Internetseite des LAGB 
unter http://www.lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekannt-
machungen/ einsehbar. 
 

---------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des  
„Zweckverbandes Nordharzer Städtebundtheater“ 

über die Haushaltssatzung für das  
Haushaltsjahr 2020 

 
1. Den mir mit Bericht vom 05.11.2019, eingegangen am 
14.11.2019, vorgelegten Haushaltsplan des kommunalen 
Zweckverbandes "Nordharzer Städtebundtheater" für das 
Haushaltsjahr 2020 habe ich zur Kenntnis genommen. 
  
2. Der Haushaltsplan enthält keine genehmigungspflichti-
gen Bestandteile gemäß §§ 13 Abs. 3 S. 2, 16 Abs. 1 und 
2 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
für das Land Sachsen-Anhalt (GKG-LSA) i. V. m. §§ 107, 
108, 110 des Kommunalverfassungsgesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) und kann vollzogen wer-
den. 
  
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 
2020 liegen ab Veröffentlichung im Amtsblatt des Landes-
verwaltungsamtes 7 Tage zur Einsichtnahme in der Ver-
waltung des Nordharzer Städtebundtheaters, Marschlin-
ger Hof 17/18, 06484 Quedlinburg. 
  
Halle, den 04. Dezember 2019 
  
Landesverwaltungsamt Halle 
  
Im Auftrag 
  
Wersdörfer 
 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 be-
findet sich im Anlagenteil dieses Amtsblattes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgegeben vom Landesverwaltungsamt  
Erscheint zum 15. des Monats 

Bezugspreis: 38,64 € jährlich, Einzelpreis: 3,22 €, zuzüglich Versandkosten
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Anlage 

zum Amtsblatt Nr. 1/2020 

15. Januar 2020 

 
 

1. Öffentliche Bekanntmachung des Referates 
Wasser über die vorgesehene Festsetzung des 
Überschwemmungsgebietes Uchte von der 
Mündung in die Biese (km 0+187) bis 
Uchtspringe (km 53+607) 

 
- Kartenmaterial 

 
 

2. Öffentliche Bekanntmachung des 
„Zweckverbandes Nordharzer 
Städtebundtheater“ über die Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2020 

 
- Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
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